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net digital AG 

Düsseldorf 

- ISIN: DE000A2BPK34 - 

Ordentliche Hauptversammlung 
am 22. August 2025, 10:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit – MESZ) 

im Novotel Düsseldorf City West, Niederkasseler Lohweg 179, 40547 Düsseldorf 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu TOP 7 

Zu Punkt 7 der Tagesordnung der Hauptversammlung am 22. August 2025 schlagen Vorstand und 
Aufsichtsrat die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 
Aktien sowie die Schaffung einer neuen Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts vor. 

Der Vorstand erstattet gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 des 
Aktiengesetzes (AktG) über die Gründe für den Ausschluss des Andienungsrechts der Aktionäre beim 
Erwerb eigener Aktien und für den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei der Verwendung 
eigener Aktien diesen Bericht, der im Internet unter https://www.net-digital.com/hv2025 zugänglich ist 
und während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegt: 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung am 7. Oktober 2021 
ermächtigt, eigene Aktien der Gesellschaft zu erwerben und zu verwenden. Von dieser Ermächtigung 
wurde bislang kein Gebrauch gemacht. Die bestehende Ermächtigung gilt aber nur noch bis zum 
6. Oktober 2026. Sie soll aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, a) die von der ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft am 7. Oktober 2021 erteilte Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 
mit Wirksamwerden der unter dem Tagesordnungspunkt 7 der Einladung zur Hauptversammlung am 
22. August 2025 gemäß Buchstabe b) und e) vorgeschlagenen Ermächtigung vollumfänglich 
aufzuheben und zu ersetzen; b) den Vorstand zu ermächtigen, bis zum Ablauf des 21. August 2030 
eigene Aktien der Gesellschaft im Umfang von bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der 
Beschlussfassung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben und c) den Vorstand zu ermächtigen, die von 
der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die von der Gesellschaft aufgrund der 
vorstehenden Erwerbsermächtigung erworbenen net digital-Aktien, über die Börse oder durch Angebot 
an alle Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligungsquoten zu veräußern.  
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Erwerb eigener Aktien 

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der unter Punkt 7 der Tagesordnung der diesjährigen 
Hauptversammlung vorgeschlagenen Ermächtigung nach Wahl des Vorstands (i) über die Börse oder 
(ii) mittels eines öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten erfolgen. Der Erwerb eigener Aktien über die Börse genügt nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 4 AktG den Anforderungen an die Gleichbehandlung der Aktionäre. Beim Erwerb mittels eines 
öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten soll nach der vorgeschlagenen Ermächtigung ein (teilweiser) Ausschluss des 
Andienungsrechts der Aktionäre möglich sein. 

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, dass die von den Aktionären angebotene Menge an 
net digital-Aktien die von der net digital AG nachgefragte Menge an Aktien übersteigt. In diesem Fall 
muss eine Zuteilung nach Quoten erfolgen. Hierbei soll der Vorstand ermächtigt sein, eine 
bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück 
net digital-Aktien je Aktionär vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der 
Festlegung der zu erwerbenden Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die 
technische Abwicklung des Aktienrückkaufs zu erleichtern. Auch eine faktische Beeinträchtigung von 
Kleinaktionären kann so vermieden werden. Auch soll der Vorstand ermächtigt sein, vorzusehen, dass 
die Repartierung nach dem Verhältnis der angebotenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach 
Beteiligungsquoten erfolgt, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich vernünftigen 
Rahmen technisch abwickeln lässt. Schließlich soll der Vorstand ermächtigt sein, eine Rundung nach 
kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung von Aktienbruchteilen vorzusehen. Insoweit können die 
Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so 
gerundet werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 
darzustellen. 

Verwendung eigener Aktien 

Die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die von der Gesellschaft aufgrund 
der vorgeschlagenen Erwerbsermächtigung erworbenen net digital-Aktien sollen auch unter Ausschluss 
des Bezugsrechts – neben einer Veräußerung über die Börse – gemäß Tagesordnungspunkt 7 der 
Einladung zur Hauptversammlung am 22. August 2025 Buchstabe c) Doppelbuchstabe aa) bis cc) 
verwendet werden dürfen. 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen Aktien sowie die 
von der Gesellschaft aufgrund der vorgeschlagenen Erwerbsermächtigung erworbenen net digital-
Aktien zum Angebot, zur Veräußerung und zur Übertragung als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Teilen von 
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden 
Anteilsbesitzes, oder von anderen mit einem solchen Akquisitionsvorhaben im Zusammenhang 
stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen Dritter gegen die Gesellschaft 
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oder nachgeordnet mit ihr verbundener Unternehmen zu verwenden. Die Praxis zeigt, dass sowohl auf 
den internationalen als auch auf den nationalen Märkten als Gegenleistung für attraktive 
Akquisitionsobjekte häufig die Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Die 
hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der net digital AG den notwendigen Handlungsspielraum, sich 
bietende Gelegenheiten zum Zusammenschluss mit anderen Unternehmen sowie zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen 
Vermögensgegenständen oder Ansprüchen auf den Erwerb von Vermögensgegenständen, 
einschließlich Forderungen gegen die net digital AG oder nachgeordnet mit ihr verbundener 
Unternehmen, schnell und flexibel ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss 
des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand darauf 
achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird sich bei der 
Bemessung des Wertes der als Gegenleistung gewährten Aktien am Börsenpreis der net digital-Aktien 
orientieren. Eine schematische Anknüpfung an einen Börsenpreis ist hierbei nicht vorgesehen, 
insbesondere, um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des 
Börsenpreises in Frage zu stellen. 

Der Vorstand soll darüber hinaus ermächtigt sein, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen 
Aktien sowie die von der Gesellschaft aufgrund der vorgeschlagenen Erwerbsermächtigung erworbenen 
net digital-Aktien zur Veräußerung an Dritte zu verwenden, sofern dir Veräußerung gegen Barzahlung 
erfolgt und der Veräußerungspreis den Börsenpreis der net digital-Aktien gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet; diese Ermächtigung ist beschränkt auf die 
Veräußerung von Aktien, auf die insgesamt ein anteiliger Betrag von höchstens 20 % des bei 
Wirksamwerden dieser Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausnutzung dieser Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft entfällt, wobei der 
Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu 
berücksichtigen ist. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender 
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum vereinfachten 
Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes der 
Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden 
dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung 
des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand 
wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung 
vorherrschenden Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Die Ermächtigung gilt mit der 
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußerten 
Aktien insgesamt 20 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Maßgeblich ist das bei Erteilung 
der Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – das zum Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung bestehende Grundkapital. Durch die vorgeschlagene Anrechnungsklausel, die im Falle 
des Gebrauchmachens von dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG die Berücksichtigung des Ausschlusses des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen 
nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorsieht, soll zudem sichergestellt werden, dass die in § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG vorgesehene 20 %-Grenze unter Berücksichtigung aller Ermächtigungen mit der Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten wird. Mit dieser Beschränkung 
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und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs zu orientieren hat, werden die 
Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre angemessen gewahrt. Die Aktionäre haben 
grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Kauf von Aktien über die Börse 
aufrechtzuerhalten. Die Ermächtigung liegt im Interesse der Gesellschaft, weil sie ihr zu größerer 
Flexibilität durch die Möglichkeit einer kurzfristigen Mittelaufnahme verhilft. 

Der Vorstand soll schließlich ermächtigt sein, die von der Gesellschaft bereits gehaltenen eigenen 
Aktien sowie die von der Gesellschaft aufgrund der vorgeschlagenen Erwerbsermächtigung erworbenen 
net digital-Aktien zur Bedienung von Wandlungsrechten oder zur Erfüllung von Wandlungspflichten aus 
von der net digital AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen zu verwenden. Es kann 
zweckmäßig sein, anstelle neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung ganz oder teilweise eigene Aktien 
zur Bedienung solcher Wandlungsrechte oder -pflichten einzusetzen. Insoweit handelt es sich zudem 
um ein geeignetes Mittel, um einer Verwässerung des Kapitalbesitzes und des Stimmrechts der 
Aktionäre entgegenzuwirken, wie sie in gewissem Umfang bei der Bedienung solcher Wandlungsrechte 
oder - pflichten mit neu geschaffenen Aktien eintreten kann. 

Für den Fall der Veräußerung von eigenen Aktien durch Angebot an alle Aktionäre der net digital AG 
soll der Vorstand außerdem ermächtigt sein, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
für Spitzenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis darzustellen. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch 
Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche 
Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung auf Spitzenbeträge gering. 

Schlussbemerkungen 

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass Maßnahmen 
des Vorstands aufgrund des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichtsrat die Möglichkeit des 
Bezugsrechtsausschlusses in den genannten Fällen aus den aufgezeigten Gründen auch unter 
Berücksichtigung des bei Ausnutzung der betreffenden Ermächtigungen zu Lasten der Aktionäre 
möglichen Verwässerungseffekts für sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für 
angemessen. 

Über die Einzelheiten jeder Ausnutzung der Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss wird der 
Vorstand der Hauptversammlung berichten. 

Düsseldorf, im Juli 2025 

net digital AG 
Der Vorstand 
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